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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes
 und anderer Gesetze (Unterhaltsvorschussentbürokratisierungsgesetz)

 A.  Problem und Ziel

 Die  Unterhaltsleistung  nach  dem  Unterhaltsvorschussgesetz  (UVG)  unterstützt
 alleinerziehende  Elternteile  vorübergehend,  weil  alleinerziehende  Elternteile
 ihre  Kinder  in  der  Regel  unter  erschwerten  Bedingungen  erziehen  und  bei  Aus-
 fall  von  Unterhaltsleistungen  des  anderen  Elternteils  auch  im  Rahmen  ihrer
 Leistungsfähigkeit  für  den  von  dem  anderen  Elternteil  fehlenden  Unterhalt  auf-
 kommen  müssen.  Aufgrund  dieser  erschwerten  Bedingungen  muss  den  alleiner-
 ziehenden  Elternteilen  und  ihren  Kindern  die  unterstützende  Wirkung  der  Unter-
 haltsleistung  nach  dem  UVG  so  einfach  und  so  effektiv  wie  möglich  zukommen.
 Zur  Entbürokratisierung  der  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG  wird  deshalb
 den  alleinerziehenden  Elternteilen  die  Antragstellung  vereinfacht.  Den  zustän-
 digen  Stellen  wird  der  Rückgriff  auf  den  Unterhaltsschuldner  oder  die  Unter-
 haltsschuldnerin  erleichtert.  Der  Rückgriff  dient  auch  der  zukünftigen  Sicherung
 der  Unterhaltsansprüche  des  Kindes  für  Zeiten,  in  denen  kein  Anspruch  auf
 Unterhaltsvorschuss mehr besteht.

 B.  Lösung

 Entbürokratisierung  der  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG  für  den  alleinerzie-
 henden Elternteil und für die Verwaltung.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Durch  den  Gesetzentwurf,  insbesondere  durch  die  verbesserten  Auskunfts-
 rechte,  ergeben  sich  Mehreinnahmen  und  Minderausgaben  bei  Bund  und  Län-
 dern,  die  zu  einem  Drittel  dem  Bund  und  zu  zwei  Dritteln  den  Ländern  zuzu-
 rechnen  sind.  Eine  genaue  Bezifferung  der  relativ  begrenzten  Mehreinnahmen
 und Minderausgaben ist nicht möglich.

 E.  Erfüllungsaufwand

 E.1  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Durch  den  Wegfall  der  rückwirkenden  Beantragung  (§  4  UVG  –  neu)  verringert
 sich  der  Aufwand  für  die  Antragstellerinnen  und  Antragsteller  um  5  Minuten  je



Drucksache 17/8802 – 2 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Fall,  in  dem  bisher  eine  rückwirkende  Beantragung  erfolgt;  dies  ist  bisher  in
 10  Prozent  der  jährlichen  Neuanträge  der  Fall,  also  in  18  500  Fällen,  so  dass  sich
 auf  die  Gesamtzahl  der  jährlichen  Neuanträge  eine  Verringerung  der  Belastung
 von 92  500 Minuten ergibt.

 E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Der  Gesetzentwurf  hat  keine  Auswirkungen  hinsichtlich  des  Erfüllungsauf-
 wands für die Wirtschaft.

 E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Durch  die  Entbürokratisierungsmaßnahmen  verringert  sich  insgesamt  der  Erfül-
 lungsaufwand  in  den  Ländern  bzw.  Kommunen,  die  die  Unterhaltsleistung  nach
 dem UVG verwalten.

 Durch  den  Wegfall  der  rückwirkenden  Beantragung  (§  4  UVG  –  neu)  verringert
 sich  der  Aufwand  bei  der  Beratung  der  Antragstellerinnen  und  Antragsteller  und
 bei  der  Bearbeitung  der  Anträge.  Dies  führt  bundesweit  zu  einer  Einsparung  von
 rund 90  000 Euro.

 Durch  die  Einführung  des  Kontenabrufs  (§  6  Absatz  6  UVG  –  neu)  kann  ein
 bundesweiter  Erfüllungsaufwand  für  die  Verwaltung  (Bundeszentralamt  für
 Steuern  und  Unterhaltsvorschussstellen)  in  Höhe  von  rund  6  000  Euro  insge-
 samt  für  Bund,  Länder  und  Kommunen  (5  000  Euro  für  Zeitaufwand  und  1  000
 Euro  Zusatzkosten  für  Porto)  entstehen.  Dem  stehen  Einsparungen  hinsichtlich
 des  Aufwands,  der  durch  andere,  alternative  Rückgriffsbemühungen  entstehen
 würde, gegenüber.

 Durch  die  Erweiterung  der  Beurkundungsbefugnis  im  Achten  Buch  Sozialge-
 setzbuch  (SGB  VIII)  entstehen  im  Hinblick  auf  die  gegenwärtige  Praxis  keine
 messbaren Belastungen.

 Der  Erfüllungsaufwand  ist  aufgrund  der  Ausgestaltungsmöglichkeiten  der  Län-
 der  nach  §  8  Absatz  1  Satz  2  UVG  nicht  differenziert  nach  Ländern  bzw.  Kom-
 munen bezifferbar.

 F.  Weitere Kosten

 Kosten  für  die  Wirtschaft  und  Auswirkungen  auf  das  Preisniveau,  insbesondere
 auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes
 und anderer Gesetze (Unterhaltsvorschussentbürokratisierungsgesetz)

 Vom …
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes

 Das  Unterhaltsvorschussgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  17.  Juli  2007  (BGBl.  I  S.  1446),  das  zu-
 letzt  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom  21.  Dezember  2007
 (BGBl.  I  S.  3194)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Unterhaltsleistung  wird  monatlich  in  Höhe  des
 sich  nach  §  1612a  Absatz  1  Satz  3  Nummer  1  oder  2
 des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  ergebenden  monat-
 lichen Mindestunterhalts gezahlt.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach  den  Wörtern  „Einkünfte  des  Berechtigten“
 werden  die  Wörter  „oder  andere  zur  Deckung  sei-
 nes  Unterhaltsbedarfs  bestimmte  und  diesen  ganz
 oder teilweise deckende Leistungen“ eingefügt.

 bb)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  Leistungen  des  Elternteils,  bei  dem  der  Be-
 rechtigte  nicht  lebt,  zur  Deckung  des  Unter-
 haltsbedarfs  des  Berechtigten  an  diesen  oder
 an Dritte,“.

 2.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Das  Wort  „gezahlt“  wird  durch  die  Wörter  „gezahlt,
 auch  soweit  sie  später  ersetzt  oder  zurückgezahlt
 wurde“ ersetzt.

  b)  Dem Satz 1 wird folgender Satz angefügt:

 „Als  nicht  gezahlt  gelten  Unterhaltsleistungen  für
 Zeiten,  für  die  die  Unterhaltsleistung  trotz  unverzüg-
 licher  Mitteilung  der  Änderungen  in  den  Verhältnis-
 sen  nach  §  6  Absatz  4  erbracht  wurde,  wenn  sie  nach
 § 5 vollständig ersetzt oder zurückgezahlt wurden.“

 3.  § 4 wird wie folgt gefasst:

 „§ 4

 Beginn des Anspruchs

 Die  Unterhaltsleistung  wird  von  dem  Monat  an  ge-
 zahlt,  in  dem  der  Antrag  bei  der  zuständigen  Stelle  oder
 bei  einer  der  in  §  16  Absatz  2  Satz  1  des  Ersten  Buches
 Sozialgesetzbuch bezeichneten Stellen eingegangen ist.“

 4.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  5  werden  nach  den  Wörtern  „anderen  Stel-
 len“  die  Wörter  „sowie  die  Finanzämter“  und  nach

 dem  Wort  „Wohnort“  die  Wörter  „,  den  Arbeitgeber“
 eingefügt.

 b)  Folgender Absatz 6 wird angefügt:

 „(6)  Die  zuständigen  Stellen  dürfen  das  Bundes-
 zentralamt  für  Steuern  ersuchen,  bei  den  Kreditinsti-
 tuten  die  in  §  93b  Absatz  1  der  Abgabenordnung  be-
 zeichneten  Daten  abzurufen,  soweit  die  Durchführung
 des  §  7  dies  erfordert  und  ein  vorheriges  Auskunfts-
 ersuchen  an  den  in  Absatz  1  bezeichneten  Elternteil
 nicht  zum  Ziel  geführt  hat  oder  keinen  Erfolg  ver-
 spricht (§ 93 Absatz 8 Satz 2 der Abgabenordnung).“

 5.  §  7  Absatz  4  Satz  1  wird  durch  die  folgenden  Sätze  er-
 setzt:

 „Wenn  die  Unterhaltsleistung  voraussichtlich  auf  längere
 Zeit  gewährt  werden  muss,  kann  das  Land  bis  zur  Höhe
 der  jeweiligen  monatlichen  Aufwendungen  auch  künf-
 tige  Leistungen  gerichtlich  geltend  machen.  Der  Unter-
 halt  kann  als  veränderlicher  Mindestunterhalt  entspre-
 chend  §  1612a  Absatz  1  Satz  1  des  Bürgerlichen  Gesetz-
 buchs beantragt werden.“

 6.  In  §  9  Absatz  1  Satz  2  werden  die  Wörter  „(zuständige
 Stelle)“ gestrichen.

 7.  Die §§ 12 bis 13 werden durch folgenden § 12 ersetzt:

 „§ 12

 Bericht

 Die  Bundesregierung  legt  dem  Deutschen  Bundestag
 bis  zum  31.  Dezember  2015  einen  Bericht  vor,  in  dem  sie
 darlegt,

 1.  welche  Auswirkungen  die  Einführung  des  §  6  Ab-
 satz  6 hat und

 2.  ob  eine  Weiterentwicklung  der  Vorschrift  erforderlich
 ist.

 Der  Bericht  darf  keine  personenbezogenen  Daten  enthal-
 ten.“

 Artikel 2

 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes

 Das  Bundeskindergeldgesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  28.  Januar  2009  (BGBl.  I  S.  142,  3177),  das
 zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  In  §  5  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „Abweichend
 von  Satz  1“  durch  die  Wörter  „Abweichend  von  Ab-
 satz  1“ ersetzt.

 2.  In  §  6a  Absatz  1  werden  die  Wörter  „unverheiratete  Kin-
 der“  durch  die  Wörter  „unverheiratete  oder  nicht  verpart-
 nerte Kinder“ ersetzt.
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Artikel 3

 Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch

 §  59  Absatz  1  des  Achten  Buches  Sozialgesetzbuch  –  Kin-
 der  und  Jugendhilfe  –  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  …,  das  zuletzt  durch  Artikel  …  (BGBl.  I  S.  …)  geän-
 dert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  Nummer  3  werden  vor  dem  Komma  am  Ende  die  Wör-
 ter  „;  die  Befugnis  zur  Beurkundung  gilt  auch  für  die  Zeit
 nach  einem  gesetzlichen  Übergang  dieser  Unterhalts-
 ansprüche auf einen Rechtsnachfolger fort“ eingefügt.

 2.  In  Nummer  4  werden  vor  dem  Komma  am  Ende  die  Wör-
 ter  „;  die  Befugnis  zur  Beurkundung  gilt  auch  für  die  Zeit
 nach  einem  gesetzlichen  Übergang  dieser  Unterhalts-
 ansprüche auf einen Rechtsnachfolger fort“ eingefügt.

 Artikel 4

 Bekanntmachungserlaubnis

 Das  Bundesministerium  für  Familie,  Senioren,  Frauen
 und  Jugend  kann  den  Wortlaut  des  Unterhaltsvorschussge-
 setzes  in  der  vom  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  an  geltenden
 Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

 Artikel 5

 Inkrafttreten

 (1)  Dieses  Gesetz  tritt  vorbehaltlich  des  Absatzes  2  am
 1.  Juli 2012 in Kraft.

 (2)  Artikel  1  Nummer  4  Buchstabe  b  und  Nummer  7  tritt
 am 1. Januar 2013 in Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 Die  Unterhaltsleistung  nach  dem  Unterhaltsvorschussgesetz
 (UVG)  ist  eine  besondere  Hilfe  für  alleinerziehende  Eltern-
 teile  und  ihre  Kinder.  Sie  hilft  gezielt  den  Alleinerziehenden,
 wenn  sie  wegen  des  Ausfallens  der  Unterhaltszahlungen  des
 anderen  Elternteils  selbst  nicht  nur  für  die  Betreuung  und
 Erziehung  des  Kindes  sorgen,  sondern  auch  für  den  ausfal-
 lenden  Barunterhalt  aufkommen  müssen.  Alleinerziehende
 Elternteile  und  ihre  Kinder  sind  in  dieser  Lebenssituation
 besonders  zu  unterstützen  und  finanziell  zu  entlasten.  Die
 Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG,  die  als  Vorschuss  oder  als
 Ausfallleistung  gezahlt  wird,  hat  dabei  auch  armutsreduzie-
 rende Wirkung.

 Unterhaltsschuldnerinnen  und  -schuldner  sollen  durch  die
 Zahlung  des  Unterhaltsvorschusses  jedoch  nicht  entlastet
 werden.  Deswegen  gehen  Unterhaltsansprüche  der  Kinder
 auf  das  Land  über,  das  dann  Rückgriff  bei  dem  oder  der  Un-
 terhaltsverpflichteten  nimmt.  Ziel  des  Rückgriffs  ist  neben
 dem  haushalterischen  Grund  auch,  die  Unterhalt  schuldende
 Person  für  Zeiten  nach  dem  Bezug  des  Unterhaltsvorschus-
 ses  zur  Unterhaltszahlung  anzuhalten.  Langfristig  werden
 dadurch  die  alleinerziehenden  Elternteile  und  ihre  Kinder
 zusätzlich unterstützt.

 Zur  Entbürokratisierung  der  Unterhaltsleistung  nach  dem
 UVG  wird  für  den  alleinerziehenden  Elternteil  die  Beantra-
 gung  der  Leistung  vereinfacht.  Zukünftig  müssen  die  allein-
 erziehenden  Elternteile  weniger  Nachweise  erbringen  und
 werden  dadurch  zusätzlich  entlastet.  Dies  ist  mit  Blick  auf
 die  in  der  Regel  ohnehin  schon  voll  ausgelastete  Zeit  von
 alleinerziehenden  Elternteilen  nicht  nur  eine  Maßnahme,
 damit  die  Kinder  einfacher  ihren  Anspruch  auf  die  Unter-
 haltsleistung  nach  dem  UVG  geltend  machen  können,  son-
 dern  auch  im  Hinblick  auf  das  Maß  an  Zeit  für  die  Familie
 eine  Hilfe.  Gleichzeitig  wird  den  Unterhaltsvorschussstellen
 die  Anspruchsprüfung  und  -bewilligung  erleichtert.  Die
 Antragsverfahren werden beschleunigt.

 Darüber  hinaus  werden  weitere  Regelungen  zur  Klarstellung
 unter  anderem  hinsichtlich  der  Anrechnung  von  erbrachten
 Unterhaltsleistungen  des  familienfernen  Elternteils  und  hin-
 sichtlich  einer  dynamischen  Geltendmachung  von  Unter-
 haltsansprüchen  getroffen,  die  derzeit  bestehende  Unsicher-
 heiten  gesetzlich  beseitigen.  Dadurch  erhalten  die  Unter-
 haltsvorschussstellen  ein  höheres  Maß  an  Klarheit  zur  An-
 spruchsprüfung  und  zur  gerichtlichen  Durchsetzung  der
 Rückgriffsansprüche.

 Schließlich  wird  die  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG
 dadurch  entbürokratisiert,  dass  der  Rückgriff  durch  eine
 Erweiterung  der  Auskunftsansprüche  effektiver  gestaltet  und
 durch  die  Ausweitung  der  Beurkundungsbefugnisse  des
 Jugendamts kostengünstiger geregelt wird.

 Gesetzgebungskompetenz

 Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ist gegeben.

 Das  Unterhaltsvorschussgesetz  und  das  Achte  Buch  Sozial-
 gesetzbuch  genießen  Bestandsschutz  nach  Artikel  125a  Ab-

 satz  2  Satz  1  des  Grundgesetzes  (GG).  Artikel  72  Absatz  2
 GG  findet  keine  Anwendung  (vgl.  BVerfG  1  BvR  636/  02
 vom  9.  Juni  2004).  Die  Änderungen  in  Artikel  1  (Unterhalts-
 vorschussgesetz)  lassen  die  wesentlichen  Elemente  dieses
 Gesetzes  unberührt  und  enthalten  lediglich  Modifikationen
 im  Bereich  der  §§  2,  3,  4,  6,  7,  9,  12  und  13  UVG,  durch  die
 jedoch  der  wesentliche  Regelungsgehalt  des  UVG,  durch  das
 alleinerziehende  Elternteile  und  ihre  Kinder  vorübergehend
 bei  fehlenden  Unterhaltszahlungen  unterstützt  werden,  bei-
 behalten  werden.  Gegenstand  der  Änderungen  in  Artikel  3
 (Achtes  Buch  Sozialgesetzbuch)  sind  lediglich  Ergänzun-
 gen.  Mit  dem  Gesetzentwurf  ist  keine  grundlegende  Neu-
 konzeption der Kinder- und Jugendhilfe verbunden.

 Im  Fall  der  Änderung  des  Bundeskindergeldgesetzes  in
 Artikel  2  hat  der  Bund  die  Gesetzgebungskompetenz  nach
 Artikel  74  Absatz  1  Nummer  7  GG.  Für  die  öffentliche  Für-
 sorge  steht  dem  Bund  das  Gesetzgebungsrecht  zu,  wenn  und
 soweit  die  Herstellung  gleichwertiger  Lebensverhältnisse  im
 Bundesgebiet  oder  die  Wahrung  der  Rechts-  oder  Wirt-
 schaftseinheit  im  gesamtstaatlichen  Interesse  eine  bundesge-
 setzliche  Regelung  erforderlich  macht  (Artikel  72  Absatz  2
 GG).  Bei  den  Änderungen  in  Artikel  2  handelt  es  sich  jeweils
 um  eine  redaktionelle  Änderung  einer  durch  den  Bundesge-
 setzgeber getroffenen Regelung.

 Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Die  dauerhaften  Auswirkungen  auf  die  öffentlichen  Haus-
 halte  lassen  sich  nicht  exakt  quantifizieren.  Durch  die  Ver-
 besserung  der  Auskunftsmöglichkeiten  ergeben  sich  Mehr-
 einnahmen  und  Minderausgaben  bei  Bund  und  Ländern,  die
 zu  einem  Drittel  dem  Bund  und  zu  zwei  Dritteln  den  Ländern
 zuzurechnen  sind.  Eine  genaue  Bezifferung  der  relativ  be-
 grenzten  Mehreinnahmen  und  Minderausgaben  ist  nicht
 möglich.

 Die  Wirtschaft,  insbesondere  die  mittelständischen  Unter-
 nehmen,  werden  nicht  mit  Kosten  belastet.  Auswirkungen
 auf  Einzelpreise,  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbrau-
 cherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

 Erfüllungsaufwand

 Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger

 Durch  den  Wegfall  der  rückwirkenden  Beantragung  (§  4
 UVG  –  neu)  verringert  sich  der  Aufwand  für  die  Antrag-
 stellerinnen  und  Antragsteller  um  5  Minuten  je  Fall,  in  dem
 bisher  eine  rückwirkende  Beantragung  erfolgt;  dies  ist  bisher
 in  10  Prozent  der  jährlichen  Neuanträge  der  Fall,  also  in
 18  500  Fällen,  so  dass  sich  auf  die  Gesamtzahl  der  jährlichen
 Neuanträge  eine  Verringerung  der  Belastung  von  92  500  Mi-
 nuten ergibt.

 Diese  Annahme  beruht  auf  folgenden  Angaben:  Aus  der
 über  die  Jahre  in  etwa  gleich  bleibenden  Gesamtzahl  der
 Kinder,  die  die  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG  beziehen,
 und  den  Fällen,  in  denen  die  Leistung  eingestellt  wurde,  ist
 herzuleiten,  dass  es  jährlich  rund  185  000  Neuanträge  gibt.
 Die  Quote  von  10  Prozent  (18  500  Fälle),  in  denen  die  Un-
 terhaltsleistung  nach  dem  UVG  rückwirkend  beantragt  wird,
 sowie  der  geschätzte  ersparte  Zeitaufwand  von  5  Minuten
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pro  Fall  beruhen  auf  den  Ex-ante-Schätzungen,  die  das  Sta-
 tistische  Bundesamt  nach  Befragungen  in  den  Unterhaltsvor-
 schussstellen vorgenommen hat.

 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Der  Gesetzentwurf  hat  keine  Auswirkungen  hinsichtlich  des
 Erfüllungsaufwands  für  die  Wirtschaft.  Die  für  den  Kon-
 tenabruf  (§  6  Absatz  6  UVG  –  neu)  erforderlichen  Daten
 haben  die  Kreditinstitute  ohnehin  gemäß  §  93b  Abgabenord-
 nung  in  einer  Datei  zu  führen;  es  wird  an  ein  bestehendes
 Verfahren  angeknüpft.  Demnach  kann  das  Bundeszentralamt
 für  Steuern  in  einem  automatisierten  Verfahren  die  schon
 vorhandenen  Daten  der  Kreditinstitute  direkt  abfragen  (§  24c
 des Kreditwesengesetzes).

 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Durch  die  Entbürokratisierungsmaßnahmen  verringert  sich
 insgesamt  der  Erfüllungsaufwand  in  den  Ländern  bzw.  Kom-
 munen,  die  die  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG  verwal-
 ten.

 Durch  den  Wegfall  der  rückwirkenden  Beantragung  (§  4
 UVG  –  neu)  verringert  sich  der  Aufwand  bei  der  Beratung
 der  Antragstellerinnen  und  Antragsteller  und  bei  der  Be-
 arbeitung  der  Anträge.  Dies  führt  bundesweit  zu  einer  Ein-
 sparung  von  rund  90  000  Euro.  Dies  wurde  wie  folgt  berech-
 net:  Bei  jährlich  18  500  rückwirkenden  Beantragungen  der
 Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG  ergibt  sich  –  laut  Anga-
 ben  der  vom  Statistischen  Bundesamt  befragten  Unterhalts-
 vorschussstellen  –  eine  Verringerung  der  Beratungszeit  von
 fünf  Minuten  je  Fall.  Hinzu  kommt  eine  Reduzierung  der
 Bearbeitungszeit  von  zusätzlich  fünf  Minuten  je  Fall.  Da  die
 Anträge  sowohl  von  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  des
 mittleren  als  auch  des  gehobenen  Dienstes  bearbeitet  wer-
 den,  wird  ein  durchschnittliches  Qualifikationsniveau  und
 daraus  resultierend  ein  Lohnsatz  von  29,90  Euro  je  Stunde
 angenommen.  (Fallzahl  18  500  ×  10/60  Stunden  ×  29,90
 Euro = 92  192 Euro).

 Durch  die  Einführung  des  Kontenabrufs  (§  6  Absatz  6  UVG
 –  neu)  kann  ein  bundesweiter  Erfüllungsaufwand  für  die
 Verwaltung  (Bundeszentralamt  für  Steuern  und  Unterhalts-
 vorschussstellen)  in  Höhe  von  rund  6  000  Euro  insgesamt  für
 Bund,  Länder  und  Kommunen  (5  000  Euro  für  Zeitaufwand
 und 1  000 Euro Zusatzkosten für Porto) entstehen.

 Die  Schätzungen  des  Erfüllungsaufwands  durch  das  Statisti-
 sche  Bundesamt  beruhen  auf  folgenden  Annahmen:  Der
 Kontenabruf  wird  bereits  bei  anderen  staatlichen  Leistun-
 gen,  unter  anderem  bei  der  Sozialhilfe  (SGB  XII)  und  dem
 Arbeitslosengeld  II  (SBG  II),  von  Behörden  angewendet.
 Die  Schätzung  einer  Fallzahl,  wie  oft  der  Kontenabruf  zu-
 künftig  für  die  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG  genutzt
 werden  würde,  beruht  auf  den  Erfahrungen  der  genannten
 Leistungen.  Die  Berechnung  stützt  sich  dabei  auf  amtliche
 Statistiken  sowie  ein  Expertengespräch  mit  einem  Mitarbei-
 ter  eines  Sozialamts.  Das  Verhältnis  der  Kontenabrufe  zur
 Gesamtzahl  der  Empfängerinnen  und  Empfänger  von  Leis-
 tungen  nach  dem  SGB  II  und  SGB  XII  beträgt  laut  Statistik
 und  laut  einer  Befragung  des  Statistischen  Bundesamts  in  ei-
 nem  Sozialamt  rund  0,1  Prozent.  Werden  die  0,1  Prozent  als
 Schätzung  des  Anteils  an  Kontenabruf  auf  die  Unterhalts-
 leistung  nach  dem  UVG  übertragen,  ergibt  sich  eine  Fallzahl
 für  die  Anwendung  des  Kontenabruf  von  500  (0,1  Prozent

 von  500  000  Fällen  insgesamt).  Dabei  ist  zu  beachten,  dass
 sich  der  Kontenabruf  auf  alle  Fälle  von  Unterhaltszahlungen
 bezieht und nicht nur auf die Neuanträge.

 Das  Verfahren  des  Kontenabrufs  verursacht  sowohl  bei  den
 Jugendämtern,  die  die  Anfrage  im  Auftrag  der  Unterhalts-
 vorschussstellen  in  die  Wege  leiten,  als  auch  beim  Bundes-
 zentralamt  für  Steuern,  das  für  die  Bearbeitung  der  Anfrage
 zuständig ist, eine Belastung.

 Dem  stehen  nicht  quantifizierbare  Einsparungen  hinsichtlich
 des  Aufwands,  der  durch  andere,  alternative  Rückgriffs-
 bemühungen  entstehen  würde,  gegenüber.  Zudem  ist  zu  er-
 warten,  dass  bereits  aufgrund  der  gesetzlichen  Möglichkeit
 des  Kontenabrufs  Unterhaltsschuldner  freiwillig  ihren  Un-
 terhaltspflichten nachkommen.

 Durch  die  Erweiterung  der  Beurkundungsbefugnis  im
 SGB  VIII  entstehen  nach  Einschätzung  des  Statistischen
 Bundesamts  im  Hinblick  auf  die  gegenwärtige  Praxis  keine
 messbaren Belastungen.

 Der  Erfüllungsaufwand  ist  aufgrund  der  Ausgestaltungs-
 möglichkeiten  der  Länder  nach  §  8  Absatz  1  Satz  2  UVG
 nicht  differenziert  nach  Ländern  bzw.  Kommunen  beziffer-
 bar.

 Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung

 Das  Vorhaben  steht  in  Einklang  mit  der  Zielrichtung  der
 Nationalen  Nachhaltigkeitsstrategie.  Es  dient  der  Entbüro-
 kratisierung  der  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG  für  den
 alleinerziehenden Elternteil und für die Verwaltung.

 Gleichstellungspolitische Relevanzprüfung

 Im  Zuge  der  gemäß  §  2  GGO  vorzunehmenden  Relevanz-
 prüfung  sind  unter  Berücksichtigung  der  unterschiedlichen
 Lebenssituation  von  Männern  und  Frauen  keine  Auswirkun-
 gen  erkennbar,  die  gleichstellungspolitischen  Zielen  zuwi-
 derlaufen.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1  (Änderung  des  Unterhaltsvorschuss-
 gesetzes)

 Zu Nummer 1  (§ 2)

 Zu Buchstabe a

 Die  Streichung  dient  der  Rechtsbereinigung.  Die  Übergangs-
 regelung  zur  Festsetzung  von  Mindestbeträgen,  die  durch
 das  Erste  Gesetz  zur  Änderung  des  Unterhaltsvorschussge-
 setzes  vom  21.  Dezember  2007  (BGBl.  I  S.  3194)  getroffen
 wurde,  wird  gestrichen.  Die  Übergangsregelung  hat  vermie-
 den,  dass  durch  die  Einführung  des  Mindestunterhalts  mit
 der  Unterhaltsrechtsreform  und  durch  die  entsprechende  An-
 knüpfung  und  Anpassung  im  UVG  zur  Harmonisierung  des
 Unterhaltsrechts  mit  dem  Sozialrecht  zum  1.  Januar  2008  die
 zu  leistenden  Unterhaltsleistungen  nach  dem  UVG  absinken
 (siehe  Bundestagsdrucksache  16/1829).  Die  Regelung  hat
 nach  Einführung  des  Mindestunterhalts  ihren  Zweck  erfüllt.
 Die  Höhe  der  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG  ist  seitdem
 über  die  Zahlbeträge  im  Jahr  2007  hinaus  gestiegen.  Durch
 die  gegenwärtige  Anknüpfung  der  Unterhaltsleistung  nach
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dem  UVG  an  den  Mindestunterhalt  ist  eine  Mindesthöhe  der
 Unterhaltsleistung nach dem UVG sichergestellt.

 Die  Wörter  „vorbehaltlich  der  Absätze  2  und  3“  werden  aus
 rechtsförmlichen  Gründen  ohne  inhaltliche  Änderung  gestri-
 chen.  Es  ist  eindeutig,  dass  bei  der  Anwendung  gesetzlicher
 Regelungen  geprüft  werden  muss,  ob  zu  der  Grundregel  in
 der  Folge  Ausnahmeregeln  getroffen  werden.  Dies  muss
 nicht  durch  einen  ausdrücklichen  Vorbehalt  verdeutlicht
 werden.  Etwas  anderes  gilt  aus  Klarstellungsgründen  nur,
 wenn  die  Ausnahmeregel  an  völlig  anderer  Stelle  erscheint.
 Dies ist hier nicht der Fall.

 Zu Buchstabe b

 Grundsätzlich  sind  beide  Elternteile  verpflichtet,  dem  Kind
 Unterhalt  zu  gewähren  (§  1601  des  Bürgerlichen  Gesetz-
 buchs  –  BGB).  Derjenige  Elternteil,  der  das  Kind  betreut,  er-
 füllt  seine  Unterhaltspflicht  in  der  Regel  durch  die  Pflege
 und  Erziehung  des  Kindes  (§  1606  Absatz  3  Satz  2  BGB),
 während  der  andere  Elternteil  grundsätzlich  verpflichtet  ist,
 für  das  Kind  Barunterhalt  zu  leisten  (§  1612  Absatz  1  Satz  1
 BGB).  Mehrbedarfe  (z.  B.  Kindergartengebühren)  und  Son-
 derbedarfe  des  Kindes  müssen  die  Eltern  beide  anteilig  nach
 ihren  beiderseitigen  Erwerbs-  und  Vermögensverhältnissen
 bestreiten.

 Der  Kindesunterhalt  von  den  hier  betroffenen  minderjährigen
 unverheirateten  Kindern  steht  im  ersten  Rang  (§  1609  Num-
 mer  1  BGB)  und  wird  damit  vorrangig  vor  Unterhaltsansprü-
 chen  der  betreuenden  Elternteile  erfüllt.  Da  der  Mindestun-
 terhalt  dem  sächlichen  Existenzminimum  eines  Kindes  ent-
 spricht  (§  1612a  Absatz  1  Satz  2  BGB),  besteht  zunächst  ein
 Anspruch  des  Kindes  auf  Deckung  des  Mindestunterhalts.
 Das  Kind  kann  somit  zunächst  die  Erfüllung  des  Mindestun-
 terhaltsanspruchs  vom  barunterhaltspflichtigen  Elternteil
 verlangen,  bevor  Ansprüche  auf  Mehr-  und  Sonderbedarfe
 gedeckt werden.

 Das  Bürgerliche  Gesetzbuch  sieht  vor,  dass  der  Unterhalt
 grundsätzlich  in  Form  einer  Geldrente  zu  gewähren  ist
 (§  1612  Absatz  2  Satz  1  BGB).  Das  Recht,  die  Art  der
 Unterhaltsgewährung  (Bar-  oder  Naturalunterhalt)  zu  be-
 stimmen,  liegt  in  allen  Fällen  zumindest  auch  beim  allein-
 erziehenden  Elternteil.  Der  alleinerziehende  Elternteil  kann
 in  aller  Regel  vom  anderen  Elternteil  verlangen,  dass  der
 andere  Elternteil  für  das  Kind  Barunterhalt  in  Form  einer
 Geldrente  auf  den  Mindestunterhalt  an  den  alleinerziehen-
 den Elternteil zahlt.

 Die  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG  dient  unter  anderem
 der  finanziellen  Entlastung  von  alleinerziehenden  Eltern-
 teilen,  die  für  den  Unterhalt  des  Kindes  allein  aufkommen
 müssen,  weil  der  andere  Elternteil  keinen  oder  keinen  regel-
 mäßigen  Unterhalt  zahlt.  Er  hilft  den  alleinerziehenden
 Elternteilen  und  ihren  Kindern  damit  vorübergehend,  wenn
 die  alleinerziehenden  Elternteile  finanziell  durch  den  ande-
 ren  Elternteil  allein  gelassen  werden.  Diese  besondere  staat-
 liche  Hilfe  für  die  alleinerziehenden  Elternteile  und  ihre  Kin-
 der  ist  dann  nicht  erforderlich,  wenn  der  andere  Elternteil
 eine  finanzielle  Unterstützung  leistet.  Erreicht  diese  finan-
 zielle  Unterstützung  nicht  die  Höhe  der  Unterhaltsleistung
 nach  dem  UVG,  so  kann  ein  anteiliger  Anspruch  auf  die
 Leistung  bestehen.  Die  finanzielle  Unterstützung  ist  aber
 nach  §  2  Absatz  3  Nummer  1  UVG  auf  die  Unterhaltsleis-
 tung  nach  dem  UVG  anzurechnen.  Eine  Anrechnung  entfällt,

 wenn  sich  bei  einer  Zahlung,  von  der  das  Kind  und  der  al-
 leinerziehende  Elternteil  profitieren,  nicht  abgrenzen  lässt,
 welcher  Anteil  der  Zahlung  allein  dem  Kind  zu  Gute  kommt
 (z.  B.  Übernahme  der  Mietkosten  oder  der  Tilgungsleistun-
 gen  von  Verbindlichkeiten  für  ein  Familieneigenheim,  in
 dem das Kind mietzinsfrei wohnt).

 Die  Rechtsprechung  (z.  B.  BVerwG  vom  24.  Februar  2005  –
 Az.  5  C  17/04,  BayVGH  vom  14.  September  2010,  Az.  12
 BV  09.3107)  hat  darauf  hingewiesen,  dass  aus  dem  bisheri-
 gen  Wortlaut  des  UVG  nicht  eindeutig  hervorgehe,  welche
 Unterhaltszahlungen  angerechnet  werden  und  inwiefern  Un-
 terhaltszahlungen  an  Dritte,  die  dem  Kind  zu  Gute  kommen,
 berücksichtigt werden.

 Die  Änderung  dient  nunmehr  der  Klarstellung,  dass  Unter-
 haltszahlungen  bzw.  Leistungen  des  Elternteils,  bei  dem  das
 berechtigte  Kind  nicht  lebt,  wie  bisher  in  der  Unterhaltsvor-
 schusspraxis  alle  Zahlungen  des  anderen  Elternteils  für  den
 Mindest-  und  den  regelmäßigen  Mehrbedarf  einschließen,
 die  unmittelbar  zum  Nutzen  des  Kindes  erfolgen  und  inso-
 weit  als  finanzielle  Leistungen  zur  Deckung  des  Unterhalts
 zu  werten  und  dem  Kind  zuzurechnen  sind.  Zu  den  von  der
 Klarstellung  erfassten  anzurechnenden  Zahlungen  gehören
 etwa  Beiträge  des  anderen  Elternteils  für  die  Betreuung  in
 Kindertageseinrichtungen  (z.  B.  Beiträge  für  Kindertages-
 stätten,  Kindergärten  und  vergleichbare  Aufwendungen  für
 die  Betreuung  des  Kindes)  und  in  Kindertagespflege  ein-
 schließlich  der  Verpflegungskosten  und  Versicherungsbei-
 träge.  Für  diese  Unterhaltszahlungen  kann  typisierend  davon
 ausgegangen  werden,  dass  sie  dem  Kind  zu  Gute  kommen.
 Dies  gilt  auch,  wenn  die  Aufwendungen  nicht  im  Tabellenun-
 terhalt  enthalten  sind.  In  Betracht  für  eine  Anrechnung  kom-
 men  ebenso  Sportvereinsbeiträge,  Zahlungen  für  Musikun-
 terricht und Beiträge zur privaten Krankenversicherung.

 Nicht  angerechnet  werden  Zahlungen  zur  Deckung  des  Son-
 derbedarfs  (vgl.  §  1613  Absatz  2  BGB).  Denn  durch  eine
 Zahlung  zur  Deckung  eines  Sonderbedarfs,  also  eines  unvor-
 hersehbaren,  unregelmäßig  auftretenden,  außergewöhnlich
 hohen  Bedarfs,  der  nicht  auf  Dauer  besteht  und  daher  zu  ei-
 nem  einmaligen,  jedenfalls  aber  zeitlich  begrenzten  Aus-
 gleich  neben  dem  regelmäßig  geschuldeten  Barunterhalt
 führen  kann,  soll  nicht  der  laufende  Unterhalt  für  das  Kind  in
 Form des Unterhaltsvorschusses gefährdet werden.

 Nicht  angerechnet  werden  Ausgaben  im  Rahmen  der  Aus-
 übung des Umgangsrechts.

 Die  Änderung  dient  zudem  der  Klarstellung,  dass  die  anzu-
 rechnenden  finanziellen  Unterhaltsleistungen  des  anderen
 Elternteils  unabhängig  davon,  ob  sie  an  das  Kind,  in  der  Re-
 gel  vertreten  durch  den  alleinerziehenden  Elternteil  oder  den
 Beistand,  an  den  alleinerziehenden  Elternteil  oder  an  Dritte
 geleistet  werden,  gleich  behandelt  werden.  Denn  die  Erbrin-
 gung  der  Leistung  in  dieser  Form  durch  den  anderen  Eltern-
 teil  wird  vom  alleinerziehenden  Elternteil,  wie  oben  ausge-
 führt,  zumindest  gebilligt.  Für  eine  Anrechnung  im  Sinne
 von  §  2  Absatz  3  UVG  darf  es  keinen  Unterschied  machen,
 ob  die  Unterhaltszahlung  an  den  Berechtigten  selbst  oder
 einen  Dritten  getätigt  wurde,  solange  die  Zahlung  dem  Kind
 zu  Gute  kommt.  Zur  Verdeutlichung  bedarf  es  daher  einer
 Ergänzung  des  Tatbestandes,  indem  in  Nummer  1  die
 Gruppe  der  Zahlungsempfänger  klarstellend  aufgenommen
 wird.
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Diese  Klarstellungen  und  die  Typisierung  der  Anrechnung
 stellen  zudem  einen  weiteren  Schritt  zur  Entbürokratisierung
 dar.  Der  Vollzug  des  Unterhaltsvorschussgesetzes  wird  da-
 mit vereinfacht.

 Wie  bisher  fallen  auch  Zahlungen  von  Unterhaltsrückstän-
 den  unter  die  nach  §  2  Absatz  3  Nummer  1  UVG  anzurech-
 nenden  Leistungen,  weil  sie  faktisch  den  aktuellen  Unter-
 haltsbedarf  vermindern  (vgl.  auch  Bundestagsdrucksache
 13/5952).

 Zu Nummer 2  (§ 3)

 Die  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG  wird  längstens  für
 insgesamt  72  Monate  gezahlt.  Das  Bundesverwaltungs-
 gericht  hat  darauf  hingewiesen,  dass  der  Gesetzeswortlaut  in
 §  3  UVG  mehrere  Auslegungen  zulässt  (BVerwG  vom  5.  Juli
 2007,  Az.  5  C  40/06,  und  BVerwG  vom  26.  Januar  2011,
 Az.  5  C  19/10).  Nach  Auffassung  des  Bundesverwaltungs-
 gerichts  ist  nach  dem  Wortlaut  nicht  eindeutig,  ob  der  Leis-
 tungszeitraum  auch  dann  verbraucht  wird,  wenn  die  Unter-
 haltsleistung  nach  dem  UVG  zwar  tatsächlich  ausgezahlt
 wurde,  aber  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  rückabgewickelt
 wurde,  weil  der  alleinerziehende  Elternteil  die  Zahlung
 schuldhaft  herbeigeführt  hat  oder  mindestens  fahrlässig
 nicht  gewusst  hat,  dass  kein  Anspruch  besteht  (§  5  Absatz  1
 UVG),  oder  das  Kind  anzurechnendes  Einkommen  hatte  (§  5
 Absatz  2  UVG).  Aus  diesem  Grund  wird  klargestellt,  dass  es
 wie  bisher  in  der  Verwaltungspraxis  allein  auf  den  tatsäch-
 lichen  Zufluss  der  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG  an-
 kommt.  Der  Leistungszeitraum  von  72  Monaten  wird  auch
 dann  verbraucht,  wenn  die  Unterhaltsleistung  später  rück-
 abgewickelt wird.

 Diese  Klarstellung  dient  der  Entbürokratisierung  der  Unter-
 haltsleistung  nach  dem  UVG.  In  der  Folge  kann  der  Ver-
 brauch  des  Leistungszeitraums  einfach  und  für  die  Bürgerin-
 nen  und  Bürger  nachvollziehbar  berechnet  werden.  Die
 Klarstellung  vermeidet  komplizierte  Berechnungen  und  ver-
 waltungsaufwändige  Prüfungen,  in  welcher  Weise  (ggf.  teil-
 weise)  erstattete  bzw.  zurückgezahlte  Unterhaltsleistungen
 wieder  zukünftige  Leistungszeiträume  eröffnen  und  wie  sie
 hinsichtlich  der  Höhe,  der  Monate  (und  gegebenenfalls
 Tage)  und  in  Abhängigkeit  des  jeweiligen  Alters  des  Kindes
 noch in Anspruch genommen werden könnten.

 Die  Klarstellung  entspricht  dem  Sinn  und  Zweck  der  Unter-
 haltsleistung  nach  dem  UVG.  Er  unterstützt  das  Kind  und
 den  alleinerziehenden  Elternteil  in  der  besonders  prekären
 Erziehungssituation,  wenn  Unterhaltszahlungen  ausbleiben.
 In  erster  Linie  soll  für  einen  bestimmten,  vorübergehenden
 Zeitraum  die  schwierige  Situation  gemildert  werden,  damit
 sich  die  alleinerziehenden  Elternteile  auf  die  neue  Lebens-
 situation  einstellen  können.  Eine  dauerhafte  wirtschaftliche
 Besserstellung  des  Kindes  ist  nicht  das  ausschlaggebende
 Ziel  der  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG.  Dies  zeigt  sich
 auch  darin,  dass  das  Kind  finanziell  keinen  Vorteil  hat,  wenn
 –  wie  vom  UVG  vorgesehen  –  Unterhaltsvorschuss  gezahlt
 wurde  und  Rückgriff  in  derselben  Höhe  beim  familienfernen
 Elternteil  genommen  wird.  Ebenso  ist  es  für  das  Kind  wirt-
 schaftlich  unerheblich,  ob  es  die  Unterhaltsleistung  nach
 dem  UVG  oder  direkte  Unterhaltszahlungen  in  gleicher
 Höhe  durch  den  barunterhaltspflichtigen,  familienfernen
 Elternteil  erhalten  hat.  Dementsprechend  sieht  das  UVG
 keine  Prüfung  vor,  ob  das  Kind  wirtschaftlich  oder  rechtlich

 dauerhaft  von  der  Zahlung  der  Leistung  profitiert  hat  bzw.  ob
 die Unterhaltsleistung beim Kind dauerhaft verbleibt.

 Ein  Verbrauch  des  Leistungszeitraums  tritt  nach  Satz  2  –  neu  –
 nicht  ein,  wenn  die  alleinerziehenden  Elternteile  ihrer  Anzei-
 gepflicht  nach  §  6  Absatz  4  UVG  nachkommen.  Nach  §  6
 Absatz  4  UVG  müssen  Änderungen  in  den  Verhältnissen,  die
 für  die  Leistung  erheblich  sind  oder  über  die  im  Zusammen-
 hang  mit  der  Leistung  Erklärungen  abgegeben  worden  sind,
 unverzüglich  mitgeteilt  werden.  Wenn  die  Unterhaltsleis-
 tung  trotz  einer  unverzüglichen  Mitteilung  überzahlt  und  für
 den  überzahlten  Zeitraum  nach  §  5  UVG  vollständig  ersetzt
 oder  zurück  gezahlt  wurde,  wird  der  überzahlte  Zeitraum
 nicht auf den Leistungszeitraum angerechnet.

 Zu Nummer 3  (§ 4)

 Bisher  wird  die  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG  rück-
 wirkend  für  einen  Monat  vor  der  Antragstellung  gezahlt,
 wenn  sich  der  alleinerziehende  Elternteil  um  die  Durchset-
 zung  des  Unterhaltsanspruchs  bemüht  hat.  Dadurch  entsteht
 den  Alleinerziehenden  und  den  zuständigen  Stellen  erheb-
 licher  Aufwand  bei  der  Antragstellung  und  -prüfung.  Denn
 der  alleinerziehende  Elternteil  muss  seine  Bemühungen  um
 die  Durchsetzung  des  Unterhaltsanspruchs  darlegen  und  die
 Unterhaltsvorschussstelle  muss  prüfen,  ob  alle  zumutbaren
 Möglichkeiten ausgeschöpft wurden.

 Durch  die  Regelung,  dass  eine  Zahlung  erst  ab  dem  Monat
 der  Antragstellung  erfolgt,  jedoch  wie  bisher  erst  ab  dem
 Tag,  in  dem  die  Voraussetzungen  vorliegen,  wird  der  An-
 trags- und Prüfaufwand erheblich verringert.

 Alleinerziehende  Elternteile  haben  dadurch  nur  ausnahms-
 weise  Nachteile.  Der  Bezugszeitraum  wird  für  die  betroffe-
 nen  Fälle,  die  bisher  für  einen  Monat  rückwirkend  die  Unter-
 haltsleistung  nach  dem  UVG  beantragt  hätten,  in  der  Regel
 lediglich  um  einen  Monat  verschoben,  so  dass  diese  Kinder
 bei  Vorliegen  der  Voraussetzungen  die  Unterhaltsleistung
 nach  dem  UVG  in  der  Zukunft  einen  Monat  länger  erhalten
 können.  Zudem  steht  es  den  Alleinerziehenden  weiterhin
 frei,  bereits  in  dem  Monat,  in  dem  die  Voraussetzungen  vor-
 liegen,  den  Antrag  auf  die  Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG
 zu  stellen.  In  diesem  Monat  wird  die  Leistung  bei  Bestehen
 des  Anspruchs  ab  dem  Tag,  an  dem  die  Voraussetzungen
 erstmalig  vorliegen,  gezahlt  (vgl.  auch  §  2  Absatz  1  Satz  3
 UVG).

 Zu Nummer 4  (§ 6)

 Zu Buchstabe a

 Es  wird  geregelt,  dass  die  nach  §  69  des  Zehnten  Buches  So-
 zialgesetzbuch  zur  Auskunft  befugten  Sozialleistungsträger
 und  anderen  Stellen  verpflichtet  sind,  den  zuständigen  Stel-
 len  auf  Verlangen  auch  Angaben  über  den  Arbeitgeber  des
 anderen  Elternteils  zu  machen,  soweit  dies  für  die  Durchfüh-
 rung  des  UVG  erforderlich  ist.  Die  Auskunftspflicht  nach
 §  6  Absatz  5  UVG  wird  auch  auf  die  Finanzämter  erstreckt.
 Durch  die  Regelung  wird  den  zuständigen  Stellen  der  Rück-
 griff  nach  §  7  UVG  erleichtert.  Insbesondere  wird  dadurch
 die  Durchführung  von  §  6  Absatz  2  Satz  1  UVG  ermöglicht,
 wonach  der  Arbeitgeber  verpflichtet  ist,  auf  Verlangen  der
 zuständigen  Stelle  Auskünfte  über  den  anderen  Elternteil  zu
 erteilen.  Eine  andere  Möglichkeit,  den  Arbeitgeber  zu  er-
 mitteln,  besteht  für  die  zuständigen  Stellen  in  der  Regel
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nicht.  Dem  anderen  Elternteil  steht  es  jedoch  weiterhin  frei,
 seiner  Mitwirkungspflicht  nach  §  6  Absatz  1  UVG  selbst
 nachzukommen  und  ein  Auskunftsersuchen  über  den  Arbeit-
 geber zu vermeiden.

 Zu Buchstabe b

 Die  zuständigen  Stellen  dürfen  das  Bundeszentralamt  für
 Steuern  ersuchen,  bei  den  Kreditinstituten  die  in  §  93b  Ab-
 satz  1  der  Abgabenordnung  bezeichneten  Daten  nach  §  24c
 Absatz  1  des  Kreditwesengesetzes  abzurufen,  soweit  die
 Durchführung  des  Rückgriffs  nach  §  7  UVG  dies  erfordert
 und  ein  vorheriges  Auskunftsersuchen  an  den  möglicher-
 weise  unterhaltspflichtigen  Elternteil  nicht  zum  Ziel  geführt
 hat  oder  keinen  Erfolg  verspricht.  Der  Kontenabruf  im  Ein-
 zelfall  wurde  durch  das  Unternehmensteuerreformgesetz
 2008  vom  14.  August  2007  (BGBl.  I  2007,  1912)  neu  gere-
 gelt.  Zum  Kontenabruf  berechtigt  sind  danach  einige  Sozial-
 leistungsträger,  nicht  aber  die  zuständigen  Stellen  nach  dem
 UVG.  Die  Regelung  in  Absatz  6  –  neu  –  stellt  eine  abwei-
 chende  Regelung  für  nichtsteuerliche  Zwecke  im  Sinne  des
 §  93  Absatz  8  Satz  2  der  Abgabenordnung  dar.  Die  Regelung
 ist  erforderlich,  um  den  für  die  Durchführung  des  UVG
 zuständigen  Stellen  in  weiteren  Fällen  den  vom  UVG  vor-
 gesehenen Rückgriff zu ermöglichen.

 Zu Nummer 5  (§ 7)

 Die  Regelung  in  Absatz  4  stellt  klar,  dass  das  Land,  wenn  es
 künftige  Leistungen  aus  übergegangenem  Recht  beantragt,
 den  Unterhalt  in  dynamisierter  Form  geltend  machen  kann.
 Durch  die  Regelung  werden  gerichtliche  Verfahren  zur  An-
 passung  des  Titels  unter  anderem  dann  vermieden,  wenn  die
 Unterhaltsleistung  nach  dem  UVG  steigt  oder  wenn  das
 Kind  eine  höhere  Altersstufe  erreicht.  Es  handelt  sich  dabei
 lediglich  um  eine  Klarstellung.  Denn  der  gesetzliche  Forde-
 rungsübergang  bewirkt  keine  inhaltliche  Änderung  der  For-
 derung.  Die  Forderung  geht  grundsätzlich  in  der  Form  über,
 in  der  sie  ursprünglich  bestand.  Die  ursprüngliche  Unter-
 haltsforderung  des  Kindes  hätte  in  dynamisierter  Form  nach
 §  1612a  Absatz  1  Satz  1  BGB  als  Prozentsatz  des  Mindest-
 unterhalts geltend gemacht werden können.

 Im  Übrigen  wird  die  Regelung  redaktionell  an  die  Bezeich-
 nungen  im  Gesetz  über  das  Verfahren  in  Familiensachen  und
 in  den  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit
 (FamFG) angepasst.

 Zu Nummer 6  (§ 9)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Klarstellung.  Die  Bun-
 desländer  bestimmen  die  Stellen,  die  die  Unterhaltsleistung
 nach  dem  UVG  durchführen  und  die  Rückgriff  nach  §  7
 UVG  nehmen.  Teilweise  beauftragen  die  Länder  hierfür  ver-
 schiedene  Stellen,  so  dass  die  Leistungsgewährung  von  der
 Rückgriffsbearbeitung  getrennt  wird.  Dadurch  wird  unter
 anderem  eine  zentrale  Bearbeitung  der  Fälle  möglich.  Dies
 dient  unter  anderem  der  Spezialisierung  der  Bearbeiterinnen
 und  Bearbeiter.  Fachliche  Kompetenzen  werden  gebündelt.
 Eine  zentralisierte  Bearbeitung  des  Auslandsrückgriffs  wird
 seitens  des  Bundesrechnungshofs  und  seitens  des  Bundes-
 ministeriums  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  aus-
 drücklich  empfohlen.  Auch  wenn  die  den  Rückgriff  durch-
 führende  Stelle  funktional  der  Unterhaltsvorschussstelle  zu-
 zuordnen  ist,  gebietet  es  die  Rechtssicherheit,  gesetzlich
 klarzustellen,  dass  es  hinsichtlich  der  Bearbeitung  der  Unter-

 haltsleistung  nach  dem  UVG  einschließlich  des  Rückgriffs
 keine  Unterscheidung  der  Kompetenzen  der  Stellen  danach
 gibt,  ob  die  leistungsgewährende  und  die  Rückgriff  neh-
 mende Stelle identisch sind oder nicht.

 §  9  –  alt  –  enthält  eine  Legaldefinition,  nach  der  die  zustän-
 dige  Stelle  nur  die  nach  Landesrecht  bestimmte  Stelle  ist,  an
 die  der  Antrag  gerichtet  werden  soll.  Im  Hinblick  darauf,
 dass  verschiedene  Stellen  für  verschiedene  Vollzugsaufga-
 ben  zuständig  sein  können,  ist  die  bisher  enge  Legaldefini-
 tion zu streichen.

 Zu Nummer 7 (§ 12 – neu)

 Satz  1  regelt,  dass  die  Bundesregierung  dem  Deutschen  Bun-
 destag  bis  zum  31.  Dezember  2015  einen  Bericht  vorlegt.
 Nach  Nummer  1  enthält  der  Bericht  Ausführungen  über  die
 Wirkungen  der  Einführung  des  Kontenabrufs.  Nach  Num-
 mer  2  enthält  der  Bericht  der  Bundesregierung  auch  Aus-
 sagen  zu  einer  möglichen  Weiterentwicklung  des  §  6  Ab-
 satz  6 UVG – neu –.

 Satz  2  regelt,  dass  der  Bericht  keine  personenbezogenen
 Daten enthalten darf.

 Zu Artikel 2  (Änderung des Bundeskindergeld-
 gesetzes)

 Zu Nummer 1  (§ 5)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Anpassung.  Ein
 Schreibversehen wird beseitigt.

 Zu Nummer 2  (§ 6a)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Klarstellung.  Neben
 verheirateten  Kindern  ist  der  Bezug  des  Kinderzuschlags
 auch  für  Kinder  ausgeschlossen,  die  eine  eingetragene
 Lebenspartnerschaft  nach  dem  Lebenspartnerschaftsgesetz
 führen.

 Zu Artikel 3  (Änderung  des  Achten  Buches  Sozial-
 gesetzbuch)

 Zu den Nummern 1 und 2  (§ 59)

 Bisher  umfasst  die  Beurkundungsbefugnis  der  Urkunds-
 person  beim  Jugendamt  nicht  Fälle,  in  denen  der  Unterhalts-
 anspruch  kraft  Gesetzes  übergegangen  ist.  Bemühungen  der
 zuständigen  Stellen,  Unterhalt  schuldende  Personen  zu  frei-
 willigen  Beurkundungen  zu  veranlassen,  werden  dadurch  er-
 schwert.  Die  Unterhalt  schuldende  Person  erhält  durch  die
 Neuregelung  die  Möglichkeit,  einfacher  und  kostensparend
 übergegangene  Unterhaltsschulden  anzuerkennen.  Dadurch
 können  gerichtliche  Verfahren  vermieden  werden.  Beispiels-
 weise  können  Unterhaltsansprüche,  die  nach  §  7  Absatz  1
 UVG  auf  das  Land  übergegangen  sind,  in  entsprechender
 Höhe beurkundet werden.

 Zu Artikel 4  (Bekanntmachungserlaubnis)

 Die  Vorschrift  enthält  die  Erlaubnis  zur  Bekanntmachung
 der  neuen  Fassung  des  UVG  durch  das  zuständige  Bundes-
 ministerium.
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Zu Artikel 5  (Inkrafttreten)

 Das  Gesetz  soll  mit  Ausnahme  der  Regelung  in  §  6  Absatz  6
 UVG – neu – zum 1. Juli 2012 in Kraft treten.

 §  6  Absatz  6  UVG  –  neu  –  und  §  12  UVG  –  neu  –  sollen  am
 1.  Januar  2013  in  Kraft  treten.  Ab  dem  1.  Januar  2013  dürfen
 Gerichtsvollzieher  nach  §  802l  der  Zivilprozessordnung  das
 Bundeszentralamt  für  Steuern  ersuchen,  bei  den  Kreditinsti-
 tuten  die  in  §  93b  Absatz  1  der  Abgabenordnung  bezeichne-
 ten  Daten  abzurufen.  Bis  dahin  wird  der  Abruf  auf  einen
 weitgehend  automationsgestützten  Abruf  umgestellt.  Damit
 kann  ab  diesem  Zeitpunkt  auch  ein  effizienter  und  kosten-
 günstiger  Abruf  durch  die  Unterhaltsvorschussstellen  erfol-
 gen.  Gleichzeitig  soll  die  Regelung  der  Berichtspflicht  in
 Kraft treten.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  (NKR)  hatte  den  Entwurf
 auf  Bürokratiekosten,  die  durch  Informationspflichten  be-
 gründet  werden,  bereits  im  April  2010  (104.  Sitzung  des
 NKR)  geprüft  und  gebilligt.  Die  Einbringung  des  Rege-
 lungsvorhabens  in  das  Bundeskabinett  verzögerte  sich.  Für
 die  nun  für  den  Dezember  2011  geplante  Befassung  im
 Bundeskabinett  musste  das  Bundesministerium  für  Familie,
 Senioren,  Frauen  und  Jugend  aufgrund  der  Änderung  des
 NKR-Gesetzes  ergänzend  auch  die  Auswirkungen  auf  den
 Erfüllungsaufwand  evaluieren.  Auch  dies  ist  nun  vom  NKR
 untersucht worden.

 Das  Gesetz  enthält  keine  Auswirkungen  auf  den  Erfüllungs-
 aufwand  der  Wirtschaft.  Für  die  Bürgerinnen  und  Bürger
 verringert  sich  der  Erfüllungsaufwand  in  sehr  geringem
 Maße.  Im  Bereich  der  Verwaltung  werden  insbesondere  zwei
 Vorgaben  für  Länder  und  Kommunen  vereinfacht,  die  eben-
 falls zu geringen Einsparungen führen.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines
 gesetzlichen  Prüfauftrags  keine  Bedenken  gegen  das  Rege-
 lungsvorhaben.
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Anlage 3
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  892.  Sitzung  am  10.  Februar
 2012  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 Zum Gesetzentwurf insgesamt

 Der  Bundesrat  stellt  fest,  dass  der  Unterhaltsleistung  nach
 dem  Unterhaltsvorschussgesetz  (UVG)  eine  besondere  Be-
 deutung  für  alleinerziehende  Elternteile  und  ihre  Kinder
 zukommt.  Sie  unterstützt  alleinerziehende  Elternteile  und
 ihre  Kinder  in  einer  schwierigen  Lebenssituation  und  sorgt
 für  eine  finanzielle  Entlastung.  Die  Unterhaltsleistung  nach
 dem  UVG  hat  in  vielen  Fällen  auch  armutsreduzierende  Wir-
 kung.  Durch  einen  konsequenten  Rückgriff  soll  die  Unter-
 halt  schuldende  Person  auch  für  Zeiten  nach  dem  Bezug  des
 Unterhaltsvorschusses  zur  Unterhaltszahlung  angehalten
 werden.  Langfristig  werden  dadurch  die  alleinerziehenden
 Elternteile und ihre Kinder zusätzlich unterstützt.

 Der  Bundesrat  ist  der  Auffassung,  dass  die  im  Unterhalts-
 vorschussentbürokratisierungsgesetz  vorgesehenen  Erleich-
 terungen  des  Rückgriffs  auf  die  den  Unterhalt  schuldende
 Person  das  wirtschaftliche  Ungleichgewicht  zwischen  ge-
 trennt  lebenden  Elternteilen  abschwächen  helfen  können.
 Als  Folge  der  Entbürokratisierung  frei  gewordene  Kapazi-
 täten  müssen  in  der  Praxis  besonders  dafür  genutzt  werden,
 beide  Elternteile  zur  dauerhaften  gemeinsamen  Verantwor-
 tung für den Unterhalt des Kindes zu gewinnen.

 Insbesondere  die  vorgesehene  Evaluation  des  Kontenabrufs
 muss  Rückschlüsse  über  eventuellen  weiteren  Handlungs-
 bedarf ermöglichen.

 Der  Bundesrat  erhofft  sich  von  der  Reform  eine  Verein-
 fachung  und  Beschleunigung  der  Verwaltungsverfahren
 sowie  eine  Verminderung  von  Gerichtsverfahren.  Sollte  sich
 diese  Erwartung  nicht  erfüllen,  müssen  weitere  Reformmaß-
 nahmen  geprüft  werden.  Ziel  ist  die  notwendige  Gewinnung
 von  Arbeitskapazitäten  bei  den  Unterhaltsvorschussstellen,
 um  im  Zusammenwirken  mit  anderen  Stellen  die  Leistungs-
 fähigkeit  und  die  persönliche  Verantwortungsübernahme  der
 Eltern  für  ihr  Kind  zu  stärken.  Damit  könnte  die  Gesamt-
 situation des Kindes langfristig verbessert werden.

 Der  Bundesrat  erinnert  daran,  dass  im  Rahmen  der  Gesamt-
 evaluation  der  ehe-  und  familienbezogenen  Leistungen  auch
 der  Unterhaltsvorschuss  als  wichtige  familienpolitische
 Leistung  untersucht  wird.  Hieraus  gewonnene  Erkenntnisse
 sind  für  eine  Weiterentwicklung  des  Unterhaltsvorschussge-
 setzes,  gerade  auch  im  Zusammenwirken  mit  anderen  fami-
 lienpolitischen  und  sozialrechtlichen  Leistungen  zu  nutzen.
 Schnittstellenprobleme,  die  bei  den  Leistungsberechtigten
 und  bei  der  Verwaltung  zu  Aufwand  und  Kosten  führen,
 müssen  beseitigt  werden,  um  mehr  Kapazitäten  für  die  För-
 derung des Kindeswohls zu gewinnen.
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Anlage 4
 Gegenäußerung der Bundesregierung
 Die  Bundesregierung  äußert  sich  zur  Stellungnahme  des
 Bundesrates  zum  Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Änderung  des
 Unterhaltsvorschussgesetzes  und  anderer  Gesetze  (Unter-
 haltsvorschussentbürokratisierungsgesetz) wie folgt:

 Die  Bundesregierung  begrüßt,  dass  der  Bundesrat  das  An-
 liegen  der  Bundesregierung,  eine  Vereinfachung  und  Be-
 schleunigung  des  Verwaltungsverfahrens  zu  regeln,  unter-
 stützt.  Der  Bundesrat  führt  zutreffend  aus,  dass  die  vorgese-
 henen  Erleichterungen  des  Rückgriffs  bei  den  den  Unterhalt
 schuldenden  Personen  auch  den  Kindern  und  ihren  alleiner-
 ziehenden Elternteilen zu Gute kommen werden.
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